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1. Einleitung und Aufgabenstellung 

1.1. Ausgangslage 

In der Nacht vom 7. auf den 8. März 2022 zerstörte ein Grossbrand grosse Teile der beiden zum 
Ensemble des Thürigenhauses gehörenden Liegenschaften am Riedholzplatz 32 (Schwallerhaus) 
und 30 (Rüeflihaus). Das gesamte 2. Obergeschoss und die beiden Dachstöcke der beiden Ge-

bäude wurden zerstört und mussten abgerissen werden. 

Der heutige Riedholzturm wurde an Stelle des ehemaligen Nydeggturms erstellt, der im Jahr 1546 
explodierte und später einstürzte. Auch die angrenzenden vier Häuser wurden zerstört, weitere 

Gebäude beschädigt.  

Das Thüringenhaus und die beiden im Jahr 2022 durch den Brand zerstörten Gebäude wurden 
nach dem Einsturz des ein Jahr zuvor explodierten Nydeggturms erstellt. Die Häuser wurden 

danach mehrmals umgestaltet. Anfang der 1990-er Jahre wurden die Häuser für die Nutzung als 
Altersheim umgebaut und erneuert. 

 

1.2. Zielsetzungen  

Mit dem Studienauftrag sollte ein denkmalpflegerisch überzeugendes und nachhaltiges Gesamt-
konzept für den Wiederaufbau der zerstörten Gebäude und für den Umbau des Thüringenhauses 

erarbeitet werden, so dass das Ensemble wieder komplettiert und neu für Alterswohnungen mit 
passenden Dienstleistungen genutzt werden kann.  

Ebenso in die Überlegungen miteinzubeziehen war die Integration und Nutzung des Riedholz-
turms und dessen heute überdachten Vorplatz auf GB Nr. 802 und 803. 

Zudem sollte ein federführendes Architekturbüro für die Umsetzung gefunden werden.  

Insbesondere galt es innovative, nachhaltige und zukunftsgerichtete Lösungsvorschläge zu 
erarbeiten.  

 

Mit dem Studienauftrag wurden insbesondere folgende Ziele verfolgt: 

• Ein denkmalpflegerisch überzeugendes Gesamtkonzept für den Wiederaufbau der zer-
störten Gebäude und für den Umbau des Thüringenhauses 
 

• Qualitätsvolle und wirtschaftlich optimierte Alterswohnungen  
 

• nachhaltige Lösungsansätze, die hohe architektonische, soziale und ökonomische Krite-
rien zu erfüllen haben. 
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1.3. Lage des Ensembles um das Thüringenhaus 

Das Ensemble um das Thüringenhaus mit dem Riedholzturm liegt am nordöstlichen Rand der 

Altstadt und bildet einen Teil der Ringmauer. 

 

 

 

  

Ensemble 

Thüringenhaus 
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1.4. Planungsperimeter  

Der Planungsperimeter umfasste die Grundstücke GB Nrn. 802, 803 und 804. 

 

  Das Thüringenhaus soll für Alterswohnungen und Dienstleistungen umgenutzt und 
der Dachstock ausgebaut werden. 

  Das Schwallerhaus soll wiederaufgebaut und für Alterswohnungen genutzt werden. 

 Das Rüeflihaus soll wiederaufgebaut und für Alterswohnungen genutzt werden. 

  Der Zwischenbereich war als gemeinschaftlicher Aufenthaltsbereich und Zugang zum 
Riedholzturm zu gestalten 

  Für den Riedholzturm wurden Nutzungsvorschläge erwartet. 

 Die Gärten waren als Aufenthaltsbereiche für die Bewohnerinnen und Bewohner zu 
gestalten. 

 Die nicht zur Parzelle des Thüringenhauses gehörende Terrasse und der Zugangs-
bereich waren in die Gestaltung miteinzubeziehen.  
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2. Verfahren und allgemeine Bestimmungen 

2.1. Auftraggeberin 

Die Bürgergemeinde Solothurn veranstaltete für die Vergabe von Planerleistungen für das Projekt 
„Wiederaufbau Thüringenhaus“ den vorliegenden Studienauftrag mit vorgelagerter Präquali-fika-
tion. 

 

2.2. Art des Studienauftrags und Verfahren 

Gesetzliche Grundlagen 

Das Verfahren unterlag folgenden gesetzlichen Bestimmungen: 

• Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB, BGS 
721.532) vom 15.11.2019 (Stand 01.07.2022) 

• Gesetz über öffentliche Beschaffungen (Submissionsgesetz, BGS 721.54) vom 31.08.2021 
(Stand 01.07.2022) 

• Verordnung über öffentliche Beschaffungen (Submissionsverordnung, BGS 721.55) vom 
21.12.2021 (Stand 01.07.2022) 

Bezug zu GATT / WTO (GPA) 
Das Verfahren unterlag dem Staatsvertragsbereich. 

Studienauftrag 
Beim vorliegenden Verfahren handelte es sich um einen Studienauftrag im selektiven Verfahren 
nach SIA 143 Ordnung für Architektur- und Ingenieurstudienaufträge, Ausgabe 2009. Es galten 

die Bestimmungen über das öffentliche Beschaffungswesen. Die Verfahrenssprache war Deutsch, 
mündliche Auskünfte wurden keine erteilt. 

Zur Teilnahme am Studienauftrag wurden 5 Architekturbüros mit entsprechenden Referenzen und 

genügender Kapazität und Erfahrung im Rahmen einer Präqualifikation ausgewählt. Fakultativ 
konnten weitere Fachplaner, wie beispielsweise Statiker, beigezogen werden. Diese waren für die 
Präqualifikation nicht auszuweisen  

Sprache 
Die Sprache des Verfahrens war Deutsch. 

Ergebnisse der Selektion (Präqualifikation) 

Die Zulassung zur Teilnahme am Studienauftrag erfolgte auf Antrag des Beurteilungsgremium 
und wurde den Antragstellenden schriftlich eröffnet. 

Prüfung des Studienauftrags und Auswahl des Siegerprojektes 

Die fachliche Prüfung und Beurteilung der Beiträge der zur Teilnahme am Studienauftrag zuge-
lassenen Architekturbüros erfolgte gemäss den im vorliegenden Programm definierten Bewer-

tungs- und Zuschlagskriterien. 

Entscheid des Beurteilungsgremiums 
Das Ergebnis des Studienauftrags bzw. der Zuschlag erfolgte auf Antrag des Beurteilungsgremi-

ums. 

Eröffnung der Verfügung 
Die Ergebnisse des Studienauftrags bzw. des Zuschlags wurden, gemäss IVöB, Art. 51 den Teil-

nehmenden schriftlich eröffnet. 
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2.3. Beurteilungsgremium 

Zur Beurteilung der Präqualifikation sowie des Studienauftrags setzte die Veranstalterin folgendes 

Preisgericht ein:  

SachpreisrichterInnen (stimmberechtigte Mitglieder)  

• Sergio Wyniger (Sitzungsleitung) 
Präsident Bürgergemeinde Solothurn 

• Pascal Vonaesch 
Heimleiter Alters- und Pflegeheim Thüringenhaus & St. Katharinen 

• Konstantin Henzi 
Vertreter Kirchgemeinde 

FachpreisrichterInnen (stimmberechtigte Mitglieder)  

• Pius Flury (Vorsitz)  
Architekt ETH/SIA/EURING/ICOMOS, Buero 11, Solothurn 

• Bernhard Aebi 
Architekt BSA FSAI SIA; Aebi &Vincent Architekten, Bern 

• Ivo Thalmann 
Architekt FH BSA, 0815 Architekten, Biel 

• Katharina Frischknecht 
Gerontologin MAS BFH 

Ersatz 

• Rolf Heilinger. Architekt HTL 
 

ExpertInnen (ohne Stimmrecht) 

• Stefan Blank  
Kantonaler Denkmalpfleger Solothurn 

• Georg Lenas  
Dipl. Bauingenieur NTUA, BSB+Partner, Biberist 

• Werner Abplanalp  
2ap / Abplanalp Affolter Partner / Bauökonomie und Bautreuhand 

• Susanne Asperger Schläfli, Dipl. Architektin ETH/SIA (Begleitung) 
Das Beurteilungsgremium behielt sich vor, bei Bedarf zusätzliche ExpertInnen beizuziehen.  

 
Verfahrensbegleitung 

Die organisatorische und fachliche Vorbereitung und Begleitung des Studienauftrags erfolgte 
durch Susanne Asperger Schläfli in enger Zusammenarbeit mit der Bürgergemeinde Solothurn 
und dem Beurteilungsgremium. 
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2.4. Entschädigungen 

Die Einreichung des Antrags auf Teilnehme im Rahmen des Präqualifikationsverfahrens wurde 

nicht entschädigt.   

Jedes anschliessend teilnehmende Architektenteam (inkl. allfällig beigezogener Fachleute) erhielt 
eine pauschale Entschädigung von CHF 25‘000.- (inkl. MwSt. und Nebenkosten).  

 

2.5. Weiterbearbeitung 

Die Auftraggeberin beabsichtigt, dem Resultat der Beurteilung und den Empfehlungen des Preis-

gerichts entsprechend, das Team des vom Preisgericht zur Ausführung empfohlenen Projektes 
mit der Weiterbearbeitung der Aufgabe für die Projektierung und Realisierung des Wiederaufbaus 
mit einem SIA-Architektenvertrag zu beauftragen. Grundsätzlich beabsichtigt die Bauherrschaft 

den Auftrag für 100 % der Teilleistungen zu erteilen. 

Für die Projektierungs- und Ausführungsphase bleiben die Zustimmung zum entsprechenden Bau-

kredit und die Erteilung aller erforderlichen Bewilligungen und Behördenbeschlüsse vorbehalten. 
Die Aufträge für die Arbeitsschritte werden phasenweise erteilt. Auch bei einer Kündigung des 
Vertrags zu Unzeit auf Grund von nicht gesprochenen Krediten oder Bewilligungen besteht kein 

Anspruch auf zusätzliche Entschädigungen. 

Bei Abbruch des Projektes infolge höherer Gewalt entsteht kein Anspruch auf weitere Entschä-
digungen. Die Bestimmungen des Artikel 27 der Ordnung SIA 142, 2009 werden eingehalten.  

 

2.6. Leistungsumfang und Honorarofferte 

Die Auftraggeberin beabsichtigt, für die Projektierung des Wiederaufbaus des Thüringenhauses 

einen weiterführenden Planungsauftrag zu erteilen und der Empfehlung des Beurteilungsgremi-
ums zu folgen Die auf den Studienauftrag folgende Projektorganisation/Art der Zusammenarbeit 
ist noch offen. Die zur Weiterbearbeitung empfohlenen Planer sollen im Gesamtleitungsmandat 

die Projektierung erbringen, sofern eine hochstehende Realisierungskompetenz ausgewiesen 
werden kann. Der Nachweis und die Regelung erfolgt im Rahmen der Vertragsverhandlung. Bis 
dahin bleibt die Verstärkung mittels Baumanagement vorbehalten.  

 

2.7. Verbindlichkeit / Urheberrecht 

Das Programm und die Beantwortung der Fragen waren für die Auftraggeberin, die Teilnehmer-

innen und das Beurteilungsgremium verbindlich. Die Teilnehmerinnen anerkannten ausdrücklich 
die im Programm festgehaltenen Bedingungen, Abläufe und Verfahren sowie den Entscheid des 

Beurteilungsgremiums in Ermessensfragen.  

Das Urheberrecht verbleibt bei den Teilnehmerinnen, die eingereichten Unterlagen gehen ins Ei-
gentum der Auftraggeberin über. (siehe auch Merkblatt: Grundsätze zum Urheberrecht SIA) 

Auftraggeberin und Teilnehmerinnen besitzen nach Abschluss des Verfahrens das Recht auf Ver-
öffentlichung der Arbeiten unter Namensnennung der Auftraggeberin und der Projektverfassen-
den. 
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3. Präqualifikation  

3.1. Selektion und Teilnahmeentscheid  

Der Studienauftrag wurde öffentlich ausgeschrieben und 30 Teams haben sich für die Teilnahme 
am Studienauftrag beworben.  

Die Eingaben wurden auf Termingerechtigkeit und Vollständigkeit geprüft. 29 Anträge gingen 

rechtzeitig ein. Eine war nicht fristgerecht. Grundsätzlich waren alle Anträge in den wesentlichen 
Teilen vollständig.  

Von den Jungbüros wurde ein Büro aufgrund der qualitativ hochwertigen und passenden Refe-

renzen für die Teilnahme ausgewählt. Vier weitere Büros überzeugen das Beurteilungsgremium 
mit den eingegebenen Unterlagen und werden ebenfalls für die Teilnahme ausgewählt. 

Zwei Büros wurden als Nachrückerbüros bestimmt. 

Folgende Teilnehmer wurden vom Beurteilungsgremium einstimmig zur Teilnahme am Studien-
auftrag selektioniert:  

• Luna Productions, Nadja Frei, Hofuhrenstrasse 12, 4543 Deitingen (Jungbüro) 
mit m11 architekten gmbh, Berthastrasse 7,  4500 Solothurn als Baumanagement 

• phalt Architekten AG, Mike Mattiello, Partner GL VR, Hermesbühlstrasse 21, 4500 Solo-
thurn 
mit Roger Zeier Bauökonomie AG, Spinnereistrasse 6, 5210 Windisch als Baumanagement 

• Vécsey Schmidt Architekten, Christoph Schmid, Elisabethenstrasse 10, 4051 Basel 
ARGE mit Martini Schäfer Baumanagement AG, Spitalstrasse 8, 4056 Basel 

• Ernst Niklaus Fausch Partner AG, Ursina Fausch, Feldstrasse 133, 8004 Zürich 

• hummburkart architekten, Peter Humm, Mariahilfstrasse 1, 6004 Luzern 

 

Als Nachrücker wurden im Falle einer Nicht-Teilnahme eines selektionierten Büros / Teams be-

stimmt: 

• Nachrücker 1: Kast Kaeppeli Architekten BSA SIA, Thomas Kaeppeli, Gerberngasse 23, 
3011 Bern 

mit ASP Architekten AG, Thunstrasse 59, 3006 Bern als Baumanagement 

• Nachrücker 2: gsj architekten ag, Andrea Stampfli, Weissensteinstrasse 81, 4500 Solo-
thurn 

Da das Büro Ernst Niklaus Fausch Partner AG aus Kapazitätsgründen nicht am Studienauftrag 
teilnehmen konnte, rückte das Büro Kast Kaeppeli Architekten BSA SIA nach. 
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4. Studienauftrag  

4.1. Startveranstaltung 

Die Startveranstaltung fand am 25. Juni 2024 statt. Dabei konnten die Bauten und die Umgebung 
gemeinsam besichtigt werden. 

 

4.2. Zwischenbesprechung 

Die Zwischenbesprechung fand am 5. September 2024 statt.  

Die Teams präsentierten die Analyse und die daraus abgeleitete denkmalpflegerische und archi-

tektonische Leitidee für das Gesamtkonzept und erste Grundrissideen. 

An der Zwischenbesprechung bestand die Möglichkeit, zwei bis drei Varianten unter Aufzeichnung 
der Vor- und Nachteile zu besprechen. 

Alle Teams erhielten eine schriftliche Rückmeldung mit einem allgemeinen und einem individuel-
len Teil. 

 

4.3. Eingabe, Öffnung und formelle Vorprüfung 

Die Projekte mussten am 30. Oktober (Poststempel) abgegeben werden. 

Alle Projekte wurden termingerecht und in den wesentlichen Teilen vollständig eingereicht. 

 

4.4. materielle Vorprüfung 

Die Projekte wurden bezüglich folgender Aspekte materiell vorgeprüft: 

• Tragwerk 

• Wirtschaftlichkeit 

Die Ergebnisse der Vorprüfung wurden dem Beurteilungsgremium vor der Beurteilung persönlich 
vorgestellt. Die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung wurde in zwei separaten Dokumenten schriftlich 
festgehalten.  

 

4.5. Befangenheit 

Bereits im Rahmen der Präqualifikation wurde das Thema Befangenheit gegenüber Teilnehmen-

den geklärt. Vor der Beurteilung wurde nochmals nach allfälligen in der Zwischenzeit aufgetrete-
nen Befangenheitsgründen nachgefragt. Es gab weiterhin keine Befangenheiten des Beurteilungs-
gremiums. 
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4.6. Präsentationen an der Schlussbesprechung 

Am 21. November hatten alle Teams die Gelegenheit, ihre Projekte dem Beurteilungsgremium zu 

präsentieren.  

Alle Teams erläuterten ihre Analysen, die städtebauliche Setzung, den Umgang mit dem Bestand, 
den Wohnungsmix und die Grundrisse und den Umgang mit dem Aussenraum anhand einer etwa 

20 Minuten dauernden Bildschirmpräsentation. 

Danach hatte das Beurteilungsgremium rund eine halbe Stunde Zeit, Fragen zu stellen. Vor den 
aufgehängten Plänen wurden die Fragen beantwortet und Details geklärt. 

Bei allen Teams wurde diese Fragerunde intensiv genutzt, so dass das Beurteilungsgremium die 
Gedanken und Absichten der Teams nachvollziehen und verstehen konnte. 
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5. Beurteilung 

5.1. Rückblick auf Präsentationen und Einarbeiten in die Projekte 

Unterschiede in den Projekten: 

• Eingriffstiefe 
• Wohnungsqualitäten 

• Umgang mit dem Innenhof 
• Umgang mit der Mantellinie 

• Fassade gegen Osten - bei Anpassung der Mantelline 3-geschossig, bei Bestand 2-ge-
schossig 

• Erdgeschossnutzungen: teilweise gewerbliche oder gemeinschaftliche Nutzungen, teil-
weise Wohnungen 

• Zugänge zu den Gärten auf der Ostseite privat oder gemeinschaftlich 

 

5.2. Erste Diskussion und erste Beurteilungsrunde 

Als Grundlage für die Beurteilung dienten in erster Linie die Pläne und Präsentationen vom Vortag. 

Für die Beurteilung dienten zudem die Resultate der Vorprüfung. Alle Projekte wurden einstimmig 
zur Beurteilung zugelassen.  

Die eingereichten Projekte wurden vom Beurteilungsgremium namentlich hinsichtlich der folgen-
den Kriterien (Unterkriterien als Stichworte, nicht abschliessend) beurteilt:   

Architektur  

• • Architektonische / gestalterische Qualität   

• • Räumliche Bezüge / Raumqualität   

• • Materialisierung  

Denkmalpflege 

• • Integration in die Umgebung 

• • Fassaden 

Nutzung 

• • Qualität, Organisation, Anordnung und Orientierung der Wohnungen 
• • Wohnungsmix 

• • Nutzung und Gestaltung der gemeinschaftlichen Bereiche 

• • Nutzung und Integration Riedholzturm 

Aussenraum  

• • Umgebungsgestaltung 

• • Qualität und Nutzungsmöglichkeiten der Aussenräume  

Erschliessung  

• • Zugänge  

• • Interne Erschliessung  

• • Verbindung der einzelnen Bauten  

Wirtschaftlichkeit  

• • Einfachheit der Gebäudestruktur 

• • Erstellungskosten 

• • Wirtschaftlichkeit  
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Nachdem die Themen Tragwerk und Wirtschaftlichkeit von den Experten eingehend vorgestellt 
und verglichen wurden, wurden in der ersten Beurteilungsrunde insbesondere die städtebauliche 

Einordnung, der architektonische Ausdruck, der Umgang mit dem Bestand, die Eingriffstiefe und 
die Funktionalität, insbesondere für die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner eingehend 
analysiert und besprochen. 

Alle Projekte wurden als sorgfältig erarbeitet und von guter Qualität beurteilt. 

Alle Projekte hatten in Teilbereichen ausgezeichnete Qualitäten aber auch Schwachstellen. Die-
jenigen Projekte, welche nicht in die 2. Runde mitgenommen wurden, hatten schwerwiegendere 

Mängel, zumindest in Teilbereichen. 

Je grösser die die Abweichungen vom Bestand, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass es 
einen Gestaltungsplan braucht. Dies musste gegeneinander abgewogen werden.  

Phalt hat teilweise eine sehr grosse Eingriffstiefe, welche nicht wirklich zu einem Gewinn führt. 
Zudem ist die Aufhebung des Nordeingangs eher ein Verlust. Es sind aber die Einzigen, die die 

typischen Solothurner Stadt-Lukarnen aufnahmen. 

Es stellte sich generell die Frage, was ist die Identität des Hofes? Das Brachiale ist typisch. Die 
Leere ist eine Möglichkeit, um ihn bespielen zu können. Was geschieht, wenn ich den Hof ganz 

öffentlich mache, was geschieht, wenn ich ihn voll privatisiere? Soll er begrünt werden und wenn 
ja, womit und wie? Wäre auch eine rein private Nutzung möglich? 

Der Boden vom Riedholzturm mit dem Innenhof anzugleichen, schien sinnvoll und wäre denk-

malpflegerisch nicht grundsätzlich ausgeschlossen. 

Nicht weiter beurteilt wurden folgende Projekte 

• Phalt 

• Vécsey Schmidt 

 

5.3. Augenschein vor Ort 

Auf Grund der Diskussionen in der ersten Beurteilungsrunde beschloss das Beurteilungsgremium 
nochmals einen Augenschein zu nehmen. 

Draussen hat das Beurteilungsgremiums die Vorschläge vor Ort verifiziert. Im Vordergrund stand 

die Grösse und Wirkung des Innenhofes, die Stellung und Bedeutung des Thüringenhauses, die 
Wirkung des Riedholzplatzes und dessen Abschluss / Übergang zum Innenhof. 

Ebenso überprüft wurde die Höhe der Zugänge zu den Stadthäusern Schwallerhaus / Rüeflihaus. 

Zudem wurde ein Vergleichsbeispiel eines Innenhofes mit Laube begutachtet. 
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5.4. Zweite Beurteilungsrunde 

In der zweiten Beurteilungsrunde wurden die drei verbleibenden Projekte nochmals anhand der 

Beurteilungskriterien und dem Augenschein vor Ort miteinander verglichen. Es sind unterschied-
liche Projekte mit verschiedenen Ansätzen, welche alle ihre Stärken und Schwächen haben.  

Insbesondere der Umgang mit dem Innenhof wurde nochmals eingehend besprochen. Bei den 

verbleibenden drei Projekten wurden die Qualitäten und Schwachpunkte herausgeschält. An-
schliessend erfolgte die Gesamtbetrachtung. 

Das Projekt von Luna Productions hat aus Sicht des Beurteilungsgremiums die grössten Qualitäten 

entsprechend den Beurteilungskriterien. 

 

5.5. Kontrollrundgang 

Als Abschluss der Beurteilung wurde jedes Projekt nochmals kurz mit den Vorzügen und Nachtei-
len reflektiert und gewürdigt. Die Beschlüsse der Beurteilungsrunden wurden bestätigt. 

 

5.6. Entscheid des Preisgerichts 

Das Projekt von Luna Productions, Deitingen wurde vom Beurteilungsgremium einstimmig zur 

Weiterbearbeitung empfohlen. 

  



Bürgergemeinde Solothurn: Studienauftrag «Wiederaufbau Thüringenhaus Solothurn» 

ASPERGER Raumplanung und Städtebau  16 

 

 

6. Genehmigung 

6.1. Beurteilungsgremium  

Der vorliegende Bericht wurde vom Beurteilungsgremium am 18. Dezember 2024 genehmigt. 

Sachpreisrichter:  

Sergio Wyniger  

 
 
 

Pascal Vonaesch 
 
 

 
Konstantin Henzi 
 

 
 

Fachpreisrichter / innen: 

Pius Flury (Vorsitz)  
 

 
 
Bernhard Aebi 

 
 
 

Ivo Thalmann 
 
 
 

Katharina Frischknecht 
 

 
 

Ersatz 

Rolf Heilinger  
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7. Anhang / Projektbeschriebe und Pläne 

7.1. Luna Productions (Empfehlung zur Weiterbearbeitung) 

Städtebau 
Eine sorgfältige städtebauliche und baugeschichtliche Analyse führt zur Leitidee für das Projekt 
von Luna Productions. Daraus entwickelt sich ein klares Aussenraumkonzept und ein neuer volu-

metrischer Vorschlag für den Wiederaufbau der vom Brand zerstörten Gebäudeteile am Riedholz-
platz. Der Riedholzturm bleibt als städtebaulicher Blickfang integral erhalten und wird durch den 
Abbruch der bestehenden baulichen Abschrankungen zwischen Riedholzplatz und Turm der Öf-

fentlichkeit zugänglich gemacht. 

Der freigeräumte Hof wird nun Teil des öffentlichen Stadtraumes. Der freie Zugang zum Ried-
holzturm und zum mittelalterlichen Wehrgang, sowie ein angrenzendes Café im Thüringenhaus 

und neue Balkone an den Stirnfassaden werden wesentlich zu einer belebten Atmosphäre dieses 
Ortes beitragen. Dies ist ein erster städtebaulicher Gewinn des Projektvorschlages. 

Der zweite städtebauliche Gewinn liegt in der volumetrischen Entwicklung des Wiederaufbauteils 

beim Schwaller- und Rüeflihaus. Raffiniert wird eine massvolle Erhöhung und Verschiebung der 
Dachfirst nach Osten unter Beibehaltung der vorhandenen nachbarlichen Dachneigungen vorge-
sehen. Dadurch erhöht sich die westliche Traufe um ungefähr einen Meter, die östliche Traufe 

ungefähr um drei Meter gegenüber der alten Mantellinie vor dem Brand. Ostseitig entsteht für 
die wiederaufgebauten Häuser eine Dreigeschossigkeit, so, wie sie für alle anderen Häuser in der 

Zeile bereits besteht. 

Der asymmetrische Querschnitt, beidseits 3-geschossig, zeigt somit den natürlichen Terrain-
sprung zwischen Riedholzplatz und Bastionsweg. Diese volumetrische Korrektur optimiert die Be-

lichtungs- und Nutzungsmöglichkeit im Dachgeschoss. Es entsteht eine selbstverständlich wir-
kende Höhenstaffelung der Gebäudevolumen, beidseitig dem steigenden Terrainverlauf folgend, 
hin zum höchsten Punkt der Altstadt, ohne die städtebauliche Bedeutung des kräftigen Riedholz-

turms zu beeinträchtigen. Die Integration dieser Massnahme ins Stadtbild überzeugt. 

Die Erschliessung aller Wohnungen ab dem Riedholzplatz trennt sich konsequent von der öffent-
lichen Erschliessung des Hofes und des Turms. Damit erfolgt eine eindeutige Adressierung zum 

Wohnen in der Altstadt. Alle drei Haustüren zum Riedholzplatz beim Schwaller- und Rüeflihaus 
bleiben erhalten. 

Architektur und Denkmalpflege 

Das Thüringenhaus bleibt in seiner äusseren Erscheinung unverändert. Die unverbaute Öffnung 
zum Hof stellt das Gebäude frei und stärkt somit seinen solitären Ausdruck als Stadtpalais. 

Die baulichen Eingriffe im Inneren beschränken sich auf das Ausräumen der bestehenden Sani-

täranlagen und ihre Neuintegration in die bestehenden Raumstrukturen, sowie die Neupositionie-
rung der Liftanlage, welche aber bestehende historische Türgewände beeinträchtigt. Die räumli-

che Qualität des grosszügigen Treppenhauses wird jedoch stark verbessert. Ansonsten sind die 
Eingriffe rücksichtsvoll und angemessen. Der bestehende Wehrgang im 1. Dachgeschoss wird 
beibehalten und geschickt als Zwischenraum ins Grundrisskonzept der Dachwohnungen integriert. 

Die neuen Balkone an der Hoffassade überzeugen in ihrer Funktion gut, jedoch nicht mit der 
vorgeschlagenen Konstruktion und Gestaltung.   
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Im Schwaller- und Rüeflihaus wird die noch vorhandene historische Substanz grösstenteils rück-
sichtvoll in die neuen Grundrisse integriert. Auch der bestehende Treppenlauf EG-OG wird erhal-

ten und als Verbindung vom Riedholzplatz zum Bastionsweg genutzt. Der ergänzende Neuaufbau 
berücksichtigt die Dreiteiligkeit der vorhandenen Gebäudestruktur: Durch die vorgeschlagene Ma-
terialisierung werden die Ergänzungen zurückhaltend und subtil für die Brandgeschichte sichtbar 

gemacht. Die neuen Fensteröffnungen in der Ostfassade integrieren bestehende Gebäudereste 
und lehnen sich an historische Proportionen und Gestaltungsmerkmale an. Die Fenster unter-
scheiden sich ohne Sprossen von den Fenstern in der historischen Substanz. Die Anzahl der Dach-

lukarnen und Dachflächenfenster wird minimal gehalten und wirkt in den Gesamtansichten der 
Zeilenhäuser massstäblich und verhältnismässig. Hingegen wirkt das sog. Steblerfenster auf der 
östlichen Dachfläche fremd in der umgebenden Dachlandschaft und ist zu überarbeiten. 

Die Haltung des zurückhaltend erkennbaren Sichtbarmachens der neuen Ergänzungen, sowohl 
an den Fassaden wie im Inneren, wird positiv beurteilt. Die Gestaltung der Fassaden zum Hof 

und zum Bastionsweg wirkt noch unruhig und soll in den vorgeschlagenen Massnahmen überprüft 
werden. 

Nutzung 

Mit total 24 Wohnungen erreicht das Projekt von Luna Productions die höchste Anzahl Wohnun-
gen. Der angebotene Wohnungsmix (50% 2.5 Zi, 25% 1.5 Zi, 25% 3.5 Zi) wird als marktfähig 
beurteilt. Die allgemeinen Räume beschränken sich auf das Café, den Gemeinschaftsraum mit 

Spitex und Technikräume. Die Reduits sind grösstenteils in den Wohnungen integriert oder teil-
weise zusammengefasst auf den Geschossen vorgesehen, was für Alterswohnen gegenüber zent-
ralen Dachräumen oder Untergeschossräumen sehr begrüsst wird. Die Wohnungsgrundrisse wer-

den in allen Hausteilen als attraktiv beurteilt. Die Wohnungen im Schwaller- und Rüeflihaus pro-
fitieren durch die Anordnung der Erschliessung sowohl von der Riedholzplatzseite wie von der 
Schanzenseite. Im Thüringenhaus sind die zwei Balkone auf der Hofseite als gemeinschaftlicher 

Aussenraum vorgesehen. Für den öffentlich zugänglichen Riedholzturm werden temporäre Nut-
zungen von und für alle EinwohnerInnen von Solothurn vorgeschlagen, dies im Bestand und ohne 
zusätzliche bauliche Massnahmen, was aus denkmalpflegerischer Sicht sehr begrüsst wird. Der 

Turm soll tagsüber für Besichtigungen geöffnet sein und in Stadtführungen integriert werden 
können. 

Wirtschaftlichkeit 

Die volumetrische Erweiterung beim Schwaller- und Rüeflihaus ergibt die höchste Geschossfläche 
und damit die höchste Investition, jedoch mit dem Gewinn der grössten Anzahl Wohnungen (24 

statt durchschnittlich 20 bei den anderen Projekten), was sich wirtschaftlich lohnt. Die Kosten pro 
m2 Hauptnutzfläche liegen um 13% tiefer als im Durchschnitt aller Projekte. Zudem ist die Mas-
snahme ein willkommener Beitrag zur Innenverdichtung. 

Jurykommentar 
Das Projekt nutzt die durch den Brand entstandene Chance zu einer qualitätvollen Weiterentwick-
lung eines bedeutenden Ortes in der Altstadt von Solothurn, sowohl im städtebaulichen wie im 

Nutzungskonzept.  

Mit der öffentlichen Erschliessung des Riedholzturmes durch das Öffnen des Hofes entsteht ein 
Mehrwert für die Bevölkerung und die Touristen mit einer neu erschlossenen Sehenswürdigkeit.  

Der bestehende Altstadt-Wohnort Riedholzplatz wird durch attraktive Alterswohnungen berei-
chert.  

Die fast vollständige Integration der noch vorhandenen wertvollen historischen Substanz in den 

Wiederaufbau, sowie die rücksichtsvollen Interventionen im Thüringenhaus werden aus denkmal-
pflegerischer Sicht geschätzt. Die massvolle volumetrische Erweiterung ist geschickt ins Stadtbild 
der geschützten Altstadt integriert und ist ausführlich hergeleitet und begründet.  
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Empfehlung für die weitere Bearbeitung 

Thüringenhaus: 

• Die Verschiebung des Liftes im Thüringenhaus wird begrüsst. Der Standort ist unter Be-
rücksichtigung der bestehenden historischen Türgewände zu präzisieren. 

• Konstruktion und Gestaltung der Balkone an der Hoffassade sind zu überarbeiten. 

 

Schwaller- und Rüeflihaus: 

• Die Hoffassade und die Fassade zum Bastionsweg sind mit dem Ziel einer Beruhigung zu 
überarbeiten. 

• Das Farbkonzept der Fassaden West und Ost beim Schwallerhaus ist im Sinne der drei-
teiligen Gebäudestruktur zu prüfen. 
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7.2. hummburkart architekten 

Städtebau 

Eine präzise stadträumliche wie geschichtliche Analyse des Stadtteils wie der einzelnen Häuser 
sind die Grundlage des Projektvorschlages.  

Der als halböffentlich bezeichnete Riedholzplatz wird im Bereich der Linde mit Grünflächen und 

Sitzgelegenheiten als Vorzone der Wohnbauten ergänzt und so Bezug zur östlicher Platzgestal-
tung und ein Ende des Stadtraumes gesucht.  

Der Platz wird durch eine halbhohe zurückhaltende Gartenmauer abgeschlossen. Dahinter der 

Innenhof als Rückzugsort. Etwas anonymer, wie die Projektverfasser schreiben. Der Innenhof, 
von seinen Einbauten befreit, den Turm in ganzer Form präsentierend. Der Hof ist als frei be-

spielbarer Raum gedacht mit Randbepflanzungen hochrankend an den in umschliessenden Fas-
saden.  

Die unnötige Zonierung des öffentlichen Raumes kann nicht nachvollzogen werden. Sie macht 

eine räumliche Kaskade vom öffentlichen Raum, dem Platz, zur halbprivaten Vorzone, auf dem 
Platz, und dem Innenhof als privat wirkenden Rückzugsort. 

Die beiden Gebäude mit den Alterswohnungen sind aus dem zonierten halböffentlichen Bereich 

des Riedholzplatzes erschlossen. Schwaller- und Rüeflihaus haben zudem einen weiteren Eingang 
von den Schanzen im Osten her. 

Die öffentlich zugänglichen Nutzungen - Café, Bibliothek im Thüringenhaus, der hauseigene Wein-

keller der Bürgergemeinde sowie eine Werkstatt im Schwallerhaus – sind alle angrenzend an den 
privat wirkenden Innenhof. 

Architektur und Denkmalpflege 

Das vom Brand verschonte Thüringenhaus wird sanft, mit minimalen Eingriffen renoviert. Präzise 
zugefügt werden punktuelle Anpassungen wie der Einbau von hindernisfreien Nasszellen, der 
Ausbau des Daches für zwei Wohnungen sowie ein neuer Lift im bestehenden Schacht, aber mit 

beidseitigem Ausgang. Der sympathische, pragmatische Umgang mit dem Bestand führt zu guten 
Wohnungsgrundrissen, aber auch zu Wohnungen mit ungewünschten Kompromissen. 

Das wiederaufgebaute Dach über dem Schwaller- Rüeflihaus wird im Sinne des Zustandes vor 
dem Brand mit Krüppelwalm zum Riedholzturm erstellt. Die beiden Wohnungen im Dachraum 
werden mit unterschiedlich grossen Lukarnen auf beiden Seiten und Dachflächenfenstern auf der 

Ostseite belichtet.  

Zentral wird eine gemeinsame Erschliessung eingesetzt. Auch hier werden mit grösstem Respekt 
vor dem Bestand die Wohnungen eingefügt. Im Bereich der Erschliessung ist auf den beiden 

ersten Geschossen eine sehr kleine 1-Zimmerwohnung eingezwängt. Nördlich und südlich davon 
zwei vom Riedholzplatz zur Schanzenanlage reichende grosszügige Wohnungen. Ergänzt mit ge-
meinschaftlichen Nutzgärten Richtung Schanzen, die jeweils direkt vor den privaten Zimmern 

liegen.  

Konstruktiv wird die bestehende Holzbausubstanz vollumfänglich weitergenutzt, ergänzt mit 
Leichtbauweise und so eine minimale Mehrbelastung der Fundamente ermöglicht. Die Ostfassade 

wird in muraler Form ergänzt und verputzt. Die neu eingebauten Fenster werden unaufgeregt im 
Sinne des Zustandes vor dem Brand eingefügt.  
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Aus denkmalpflegerischer Sicht ist der insgesamt behutsame und sorgfältige Umgang mit der 
historischen Bausubstanz sowohl im Thüringenhaus als auch im Schwaller- und Rüeflihaus sehr 

positiv zu werten. 

Nutzung 

Der hauseigene Weinkeller im Erdgeschoss des Riedholzturms und die touristische Nutzung als 

Aussichtsturm macht Sinn, steht aber durch die stadträumliche Zonierung im Widerspruch zur 
Ausformulierung des Innenhofes als Rückzugsort. 

Der Mix der 19 vorgeschlagenen Wohnungen ist gut. Nur zwei sehr kleine Wohnungen im 

Schwallerhaus, ansonsten sind die 2-bis 4 ½-Wohnungen attraktiv und gut fürs Wohnen im Alter 
geeignet. 

Die Reduits sind pro Haus zentral angeordnet. Im Thüringenhaus im 3.OG über den Wehrgang 
erschlossen und zentral im Dach sowie im Stadtgeschoss des Schwaller- und Rüeflihauses. Die 
Waschküchen sind als Begegnungsort gedacht und geschossweise im Treppenhaus angeordnet.  

Die Flächen für die Technikräume sind für alle Gebäude im Schwaller- und Rüeflihaus gut ange-
ordnet und ausreichend. 

Der Gewölbekeller im Thüringenhaus wird als Veloabstellraum und Lager benutzt.  

Wirtschaftlichkeit  

Die konsequente minimale Eingriffstiefe und die daraus abgeleiteten Vorschläge der Renovie-
rungsmassnahmen und des kompakten Volumens des Wiederaufbaus lassen unterdurchschnittli-

che Investitionskosten bei jedoch ebenfalls unterdurchschnittlicher Nutzfläche erwarten. Die Kos-
ten im Vergleich zur Hauptnutzfläche liegen im Mittel. 

Jurykommentar 

Das Projekt verfolgt mit seiner Haltung konsequent den Weg, minimal einzugreifen mit dem Ziel, 
trotzdem qualitative Wohnungen bauen zu können. Dies wird einerseits sehr gewürdigt und 
gleichzeitig steht die Frage nach der verpassten Chance und der Weiterentwicklung, welche sich 

durch den Wiederaufbau bietet, im Raum. 

Die räumliche Organisation mit dem Bestand wie die räumlichen Vorschläge für den Wiederaufbau 

sind nachvollziehbar und lassen gute Wohnungen erahnen.  

Der Umgang mit den Aussenräumen, Platz bis Innenhof, wirft im Kontext der Stadt Fragen auf 
und wirkt unsicher und nicht der Aufgabe angemessen. 

Das Projekt ist in seiner Konsequenz sorgfältig ausgearbeitet und lässt viel Erfahrung in solchen 
Aufgaben erkennen. Trotz der eingangs geführten ausführlichen Analyse des Ortes fehlt die Aus-
einandersetzung mit dem Kontext der benachbarten Altstadthäusern, um Chancen aus dem Wie-

deraufbau nutzen zu können. 



Bürgergemeinde Solothurn: Studienauftrag «Wiederaufbau Thüringenhaus Solothurn» 

ASPERGER Raumplanung und Städtebau  30 

 



Bürgergemeinde Solothurn: Studienauftrag «Wiederaufbau Thüringenhaus Solothurn» 

ASPERGER Raumplanung und Städtebau  31 

 



Bürgergemeinde Solothurn: Studienauftrag «Wiederaufbau Thüringenhaus Solothurn» 

ASPERGER Raumplanung und Städtebau  32 

 



Bürgergemeinde Solothurn: Studienauftrag «Wiederaufbau Thüringenhaus Solothurn» 

ASPERGER Raumplanung und Städtebau  33 

 



Bürgergemeinde Solothurn: Studienauftrag «Wiederaufbau Thüringenhaus Solothurn» 

ASPERGER Raumplanung und Städtebau  34 

 



Bürgergemeinde Solothurn: Studienauftrag «Wiederaufbau Thüringenhaus Solothurn» 

ASPERGER Raumplanung und Städtebau  35 

 

  



Bürgergemeinde Solothurn: Studienauftrag «Wiederaufbau Thüringenhaus Solothurn» 

ASPERGER Raumplanung und Städtebau  36 

 

 

7.3. Kast Kaeppeli Architekten 

Städtebau 

Die ehemalige Dachlinie der beiden Brandruinen Schwaller- und Rüeflihaus wird übernommen 
und dezent mit Dachlukarnen ergänzt. Die Bebauung des Hofes wird abgebrochen und durch eine 
Mauer mit Toröffnung abgeschlossen, eine Idee, die auch historisch sehr schön belegt ist. Eine 

zweiseitig umlaufende Terrasse soll sowohl als Außenraum für die Bewohner als auch als Trep-
penanlage zur Erschließung des Hofs und des Durchgangs durch die Stadtmauer zur Schanze 
dienen. Auf Hofniveau entsteht dadurch ein gedeckter Außensitzplatz für das öffentliche Café und 

ein gedeckter Zugang zum Gemeinschaftsraum für die Bewohner. Der Riedholzturm soll öffentlich 
zugänglich sein. Im Hof wird eine leichte Begrünung mit Kletterpflanzen vorgeschlagen. Auf der 

Seite zur Schanze wird ein Vorgarten und eine Terrasse vor dem Thüringenhaus vorgeschlagen, 
die dem Bistro zur Verfügung stehen soll. 

Architektur und Denkmalpflege 

Das Thüringenhaus bleibt in seiner äusseren Erscheinung weitgehend im originalen Zustand, er-
gänzt durch passende Dachlukarnen. Im Erdgeschoss wird ein attraktives Café mit Orientierung 
zum Hof angeboten. Der Lift wird aus der ehemaligen Fassadenschicht geschoben und erschließt 

nun auch die Nebenräume im Untergeschoss. In den oberen Geschossen wird eine neue klärende 
Schicht mit Nasszonen eingeführt, was einerseits zu sehr attraktiven Grundrissen mit vornehmlich 
2,5-Zimmerwohnungen führt, andererseits aber auch einen nicht unwesentlichen Eingriff in die 

Bausubstanz darstellt. Der schmale Verbindungsbau zum Ambassadorenhof wird für kleine Log-
gien umgenutzt. Eine gemeinsame Terrasse im Hof ergänzt das Angebot. 

Das Schwaller-Rüeflihaus wird im Erdgeschoss mit einem Gemeinschaftsraum und zwei Wohnun-

gen mit eigenem Eingang zur Stadt ergänzt. Im hinteren Teil befinden sich die Kellerabteile für 
das ganze Haus und die Technik. In den oberen Geschossen befinden sich attraktive 2,5-Zimmer-
wohnungen, meist zweiseitig orientiert und über einen laubenartigen Vorraum erschlossen. Die 

teilzerstörte Fassade wird mit Naturstein wieder aufgebaut und die neue Fensterteilung fügt sich 
gekonnt in den Bestand ein. Das Dachgeschoss steht für die Technik zur Verfügung. Der Umgang 

mit der historischen Bausubstanz ist aus denkmalpflegerischer Sicht rücksichtsvoll und angemes-
sen. 

Nutzung 

Die Nutzungsverteilung wird als sehr gut beurteilt. Die Qualität des Cafés im Erdgeschoss mit 
Nebenräumen im Untergeschoss und Orientierung zum Hof wird geschätzt. Die Technikräume 
sind in vernünftiger Größe vorgesehen. Besonders die Zuteilung der Keller- und Estrichabteile 

wird gewürdigt. Die Wohnungen und deren räumliche Qualität werden ebenfalls geschätzt. 

Wirtschaftlichkeit 

Das Projekt zeigt durchschnittliche Geschossflächen und Kosten. Die Ausnutzung von Hauptnutz-

fläche zu Geschossfläche ist die niedrigste aufgrund der großen Haustechnik- und Verkehrsflä-
chen. Die Anzahl der Wohnungen und deren Größen sind durchschnittlich. Die Galerie im Innenhof 
als Außenbauwerk belastet ebenfalls die Wirtschaftlichkeit. Gesamthaft handelt es sich um ein 

eher teures Projekt 

Jurykommentar 
Insgesamt zeigt das Projekt eine große Erfahrung im Umgang mit bestehender Bausubstanz. Der 

Abschluss des Hofes wird gewürdigt und als schöne Geste erachtet. Die stegartige Laube mit 
Treppe auf dem Riedholzplatz wurde sowohl in Bezug auf die Nutzung als auch als räumliche 
Intervention kontrovers diskutiert und kritisch beurteilt. 

Die Klärung des Grundrisses im Thüringenhaus zeigt auf, dass hier sehr schön geschnittene Woh-
nungen entstehen können. Ebenfalls positiv wird der neue Standort des Liftes beurteilt.  
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Diese klärenden Eingriffe haben allerdings ihren Preis. So wird der historische Gewölbekeller am 
Rand durchstoßen, was vor allem im unteren Teil des Gewölbes unschön ist. Die Nasszellenschicht 

führt dazu, dass ein großer Teil der inneren Originalsubstanz herausgebrochen werden muss, was 
zu einem Substanzverlust führt, der kritisch beurteilt wird. 

Die innere Organisation und die architektonische Qualität der Intervention im Schwaller-Rüe-

flihaus werden geschätzt, die Qualität der Laube wurde jedoch kontrovers diskutiert. 
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7.4. phalt Architekten 

Städtebau 

Die ehemalige Dachlinie der beiden Brandruinen Schwaller-Rüeflihaus wird leicht modifiziert, so-
dass auf der Schanzenseite ein dreigeschossiger Baukörper entsteht. Diese Intervention wird mit 
Fassadenabwicklungen schlüssig dargelegt und eröffnet die Möglichkeit für ein weiteres gut be-

lichtetes Geschoss. Auf der Stadtseite werden zwei ‘Solothurner Aufzuggiebel vorgeschlagen, die 
eine Art Abschluss der Dachkante dieser Häuserreihe bilden. Die Dreiteilung der Häuser in der 
Fassade wird farblich dargestellt, aber im Dach wieder verwischt. 

Der Hof vor dem Riedholzplatz soll komplett geöffnet und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt 
werden, nachts könnte der Platz mit einem Gitter abgeschlossen werden. Eine breite Treppe 

wertet den Durchgang durch die Stadtmauer Richtung Schanze auf. Vor dem Thüringenhaus soll 
eine neue Treppenanlage entstehen, um auch hier eine Öffnung zu erreichen. Der untere Teil des 
Platzes soll mit einer Mauer zum Brunnen ergänzt werden, um diesen räumlich abzuschließen. 

Das Thüringenhaus bleibt in seiner äußeren Erscheinung bis auf Lukarnen im Dachraum bestehen. 

Architektur und Denkmalpflege 

Im Thüringenhaus ist eine Neuorganisation des Treppenhauses angedacht, was aus denkmalpfle-

gerischer Sicht zu einem problematisch grossen Eingriff in die historische Substanz führt. Es eine 
neue Mittelachse für das Haus eingeführt, bei lediglich der erste Treppenlauf erhalten bleibt. Es 
wird ein doppelgeschossiger Raum kreiert, der dem Entree Großzügigkeit geben soll, belichtet 

durch das Fenster einer einstigen Stube. Von hier werden die öffentlichen Nutzungen wie Café, 
Spitex und Coiffeur erschlossen. Ein Windfang schließt die privaten Nutzungen ab. Der Lift wird 
aus der Erschließungsschicht herausgeschoben. In den oberen Geschossen entstehen Wohnun-

gen, die gut organisiert und räumlich gut proportioniert sind. Die Wohnungen im Dachgeschoss 
sind seitlich und zum Platz hin orientiert und ergeben attraktive Grundrisse, ergänzt mit dem 
loggienartigen Wehrgang. 

Das Schwaller-Rüeflihaus wird dreigeteilt, wobei ein geschickt eingeführtes Treppenhaus immer 
drei Einheiten erschließt. Die Wohnungen folgen einer Altstadttypologie und lassen attraktive 

Wohnungen erwarten. Auf der Schanzenseite wird die Fassadenteilung im oberen Erdgeschoss 
erhalten, in den Obergeschossen gibt es gleichartige Öffnungen mit Holzrost über alle drei Häuser 
und in diesem Fall über zwei Geschosse. Das Erdgeschoss auf Stadtebene erschließt über eine 

zentrale Tür alle öffentlichen Nutzungen, aber auch das Treppenhaus. Kritisch zu beurteilen ist 
die vorgeschlagene Aufhebung von zwei der drei bestehenden Hauseingänge auf der Platzseite. 

Nutzung 

Die Erdgeschosse der beiden Häuser sind öffentlichen Nutzungen zugeschrieben. Der Studenten-
keller soll weiterhin so genutzt werden wie bisher, der Riedholzturm soll als Eventlokal betrieben 
werden, mit Synergien zum Café. In den Obergeschossen befinden sich gut proportionierte Woh-

nungen. Reduit und Kellerräume sind in den Grundrissen nicht zu finden. Technikräume sind 
vorgesehen. Grundsätzlich ist die Aufteilung nachvollziehbar. 

Wirtschaftlichkeit 

Das Projekt zeigt durchschnittliche Grundflächen und Kosten auf. Es bietet die geringste Anzahl 
an Wohnungen mit durchschnittlichen Wohnungsgrößen, aber die größte Gewerbefläche. Die 
Ausnutzung der Hauptnutzfläche zur Gesamtfläche ist durchschnittlich. Es hat den geringsten 

Anteil an Erschließungsflächen und die zweitgrößte Hauptnutzfläche. 

In wirtschaftlicher Hinsicht liegt das Projekt im Mittelfeld. Die Wohnungen sind eher groß, wäh-
rend die Nebenflächen etwas zu klein sind. 
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Jurykommentar 

Die Jury schätzt die Auseinandersetzung mit der Fassadenhöhe auf der Schanzenseite und die 

daraus resultierenden Chancen für das Schwaller-Rüeflihaus. Der Aufbau der Solothurner Aufzug-
giebel wird als schlüssig betrachtet. Die Übergabe des ‘Riedholzplatzes’ an die Öffentlichkeit wird 
begrüßt. Wie weit im unteren Bereich des Platzes interveniert werden soll, wurde eher kontrovers 

diskutiert. 

Die Absicht, das Thüringenhaus ‘aufzuräumen’ indem das Treppenhaus umorganisiert wird, kann 
aus Sicht der Substanzerhaltung nicht unterstützt werden. Ebenfalls kritisch wird das Entree mit 

seinem doppelgeschossigen Raum mit dem ‘hängenden’ Fenster beurteilt. Dass der hintere Aus-
gang verschwindet und man stattdessen unter einen Treppenlauf sieht, wird als Verlust gewertet. 

Der Verlust der Treppenanlage im Obergeschoss wird ebenfalls bedauert, ist sie heute Teil des 
besten Innenraums in diesem Haus. Die Setzung der Lukarnen macht innenräumlich Sinn, ist aber 
in der Fassade zu wenig mit der unteren Befensterung ausgerichtet. Denkt man an die Funda-

mente, ist der angesetzte unterirdische Technikraum äußerst anspruchsvoll und erscheint mit 
seiner peripheren Lage auch nicht sehr sinnvoll. 

Beim Schwaller-Rüeflihaus wird die Gesamtaufteilung der Wohnungen und die geschickte Setzung 

des Treppenhauses gewürdigt. Ebenfalls die Aufnahme der Solothurner Aufzuggiebel als Thema 
wie auch die Aufstockung der Fassade wird als gut betrachtet. In der äußeren Gestaltung ist 
allerdings unklar, ob es nun ein Haus mit nur einem Eingang zum Platz sein soll, zwei Häuser, 

wie uns das Dach erzählt, oder drei Häuser, wie es die Fassadenfarbe suggeriert. Ebenfalls weni-
ger überzeugt hat die Befensterung Richtung Schanze. 
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7.5. Vécsey Schmidt Architekten 

Städtebau 

Die Analyse der Projektverfasser ergibt, dass es einer Klärung des Kontextes im Projektperimeter 
bedarf. Heisst durch den Rückbau aller Hofeinbauten den Riedholzturm als Denkmal zu stärken. 
Dem Turm eine öffentliche nicht beheizte Nutzung geben. Die Adressierung mit Zugängen aller 

Häuser und des Hofes vom Riedholzplatz aus. Schwaller- und Rüeflihaus sind zusätzlich von den 
Schanzen via Vorgärten zugänglich. 

Der Riedholzplatz wird zum Hof mittels einer teilweise transparenten Bretterwand mit grossen, 

tagsüber offenstehenden, Toren abgeschlossen. Dadurch wird die angestrebte Bedeutung als öf-
fentlicher Raum gemindert und es wird ein halböffentlicher Hof definiert.  

Die Gebäude dienen dem Wohnen im Alter. Der befreite Hof dem Zugang zum Café wie dem 
Riedholzturm. Es entsteht ein Ort der Begegnung unterschiedlicher Generationen. Der Vorschlag 
den Turm als Spielplatz zu nutzen, steht jedoch im Widerspruch zur Bestrebung, einen öffentli-

chen Ort zu schaffen, da diese Nutzung nur für Teile der Stadtbevölkerung interessant ist und 
eher mit einer «privaten Nutzung» zu vergleichen ist. 

Ebenfalls ein Wiederspruch besteht im durchaus sinnvollen Ausräumen des Hofes und der Idee, 

diesen anschliessend mit grossen dicht angeordneten Topfpflanzen zur Stadtoase zu verwandeln. 
Also wieder zu füllen. 

In Form von individuellen Begrünungen vor dem Schwaller- und Rüeflihaus wird ein Filter zum 

Riedholzplatz geschaffen, welcher eine private Vorzone definiert. Dies widerspricht der Öffent-
lichkeit des Stadtraumes, der Bedeutung des Riedholzplatzes. Zudem liegt dieser Bereich nicht 
auf privatem Boden. 

Architektur und Denkmalpflege 

Die Projektverfasser haben eine klare Haltung gegenüber der bestehenden Bausubstanz, welcher 
sie folgen. Die Struktur der Häuser wird geschickt genutzt, bei originalen Materialien und Elemen-

ten wird nur dort, wo es die künftige Nutzung zwingend erfordert eingegriffen, heisst mit Bedacht 
angetastet. Dies im Sinne der Charta von Venedig, wie sie selbst schreiben. 

Vorbild des architektonischen Entwurfs ist der Zustand vor dem Brand. Das Dach wird in der 
gleichen Form wieder erstellt. Neu werden Wohnungen im Dach vorgeschlagen. Diese Dachwoh-
nungen sind mit unterschiedlich ausformulierten Dachgauben belichtet. 

Die ursprünglichen drei Altstadthäuser werden auf der Seite Riedholzplatz in der Fassade sichtbar 
gemacht. Nicht jedoch im Dach. 

Die Ostfassade wird mit Einsteinmauerwerk wieder aufgebaut. Die neuen, an die Situation vor 

dem Brand angelehnten, Öffnungen sind etwas grösser und formal reduzierter ausformuliert. 
Beispielsweise die in den Putz eingearbeitete Andeutung der einstigen Fenstergewände. 

Die beiden Hoffassaden bleiben mehrheitlich so wie sie heute sind bzw. waren und so wird die 

Chance, die hoforientierten Wohnungen zu attraktivieren, nicht genutzt. 

Im Innern wird die Struktur geschickt genutzt, um Wohnungen mit guten Räumen zu organisie-
ren. Alle Wohnungen sind jeweils in eine Richtung orientiert. Es gibt keine durchgehenden Woh-

nungen, mit Ausnahme der Nordwohnung im Schwallerhaus im Dachgeschoss. Lediglich die klei-
nen Wohnungen vermögen nicht zu überzeugen. Sie entsprechen mehr den klassischen Pflege-
zimmern.  
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Hoher Wert wird auf die Wohnqualität gelegt, welche dank der Pflege des Handwerks bei den 
vorgeschlagenen Eingriffen und Einbauten, beispielsweise der mit Tageslicht belichteten Bäder, 

angestrebt wird. 

Nutzung 

Alle öffentlichen Nutzungen sind im Thüringenhaus im Erdgeschoss untergebracht. Im Schwaller- 

und Rüeflihaus gibt es Wohnungen auf allen Geschossen, auch auf dem Stadtgeschoss. 

Beim Wohnungsmix fällt auf, dass fast die Hälfte der insgesamt 22 Wohnungen 1 ½ Zimmer-
Wohnungen sind. Ideal fürs Wohnen im Alter sind Wohnungen, die ein separates Schlafzimmer 

aufweisen. Im Projekt gäbe es jedoch die Möglichkeit, auf Kosten der Wohnungsanzahl, einige 
kleine Wohnungen zu Gunsten grösserer zusammen zu legen. 

Die Reduits für alle Wohnungen sind im Thüringenhaus angeordnet, was für die Wohnungen im 
Schwaller- und Rüeflihaus nicht ideal ist. Die Waschküchen sind als Begegnungsort gedacht, pro 
Geschoss im Treppenhaus angeordnet. 

Der Vorschlag, den Riedholzturm als Spielplatz zu nutzen, suggeriert eine öffentliche Nutzung, 
bedeutet aber gleichzeitig, dass mit dieser Mononutzung der Turm nicht für die breite Öffentlich-
keit zur Verfügung steht. Der Turm scheint «privatisiert» und stellt so einen Wiederspruch zum 

Öffnen des Turms dar. Der selbst auferlegten Vorstellung eines Generationen verbindenden Ortes 
kann das Projekt nur bedingt gerecht werden. Der Ort bietet die Chance des Wohnens in der 
lebendigen Altstadt auch für ältere, nicht pflegebedürftige Menschen. 

Die Flächen für die Technikräume sind für alle Gebäude im Schwaller-/Rüeflihaus gut angeordnet 
und ausreichend. 

Für den Gewölbekeller im Thüringenhaus wird keine Nutzung vorgeschlagen. Ein Veloabstellraum 

oder Veloabstellplätze sind nicht nachgewiesen.  

Wirtschaftlichkeit  

Die Eingriffstiefe und die Vorschläge der Umbaumassnahmen und des Wiederaufbaus lassen 

durchschnittliche Investitionskosten bei jedoch unterdurchschnittlicher Nutzfläche erwarten. Was 
zu hohen Kosten im Vergleich zur Hauptnutzfläche führt. 

Jurykommentar 
Insgesamt folgt das Projekt seiner Haltung und der Umsetzung die Eingriffe auf jene zu beschrän-
ken, welche für die neue Nutzung zwingend notwendig sind. Die Konzentration der öffentlich 

zugänglichen Nutzungen im Thüringenhaus ist sinnvoll, wobei die Adressierung des Cafés aus 
dem räumlich geschlossenen Hof nicht optimal ist. Die räumliche Organisation im Bestand und 
die Vorschläge für den Wiederaufbau sind aus denkmalpflegerischer Sicht angemessen und sinn-

voll. Die damit verbundene Zurückhaltung lässt jedoch die durch den Wiederaufbau möglichen 
Chance einer Weiterentwicklung ungenutzt. 

Das Projekt ist sorgfältig ausgearbeitet und folgt den Erkenntnissen der Projektverfasser aus ihrer 

Analyse. Es ist jedoch stark auf die einzelnen Gebäude fokussiert und es fehlt die Auseinander-
setzung mit dem Kontext der Altstadt. So beispielsweise die Betrachtung der Stadtsilhouette Ried-
holzplatz wie die der Seite der Schanzen wie die Entwicklung der dazugehörenden Dachentwick-

lung. 
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